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Dank der Bemühungen unse-
rer Mitgliedsunternehmen
und ihrer Mitarbeiter werden
wir auch dieses Jahr einen
Rückgang der Unfallzahlen
verzeichnen. Wiederum ist
es gelungen, den Gedanken
der Prävention zu fördern
und Sie bei allen Maßnah-
men für den Arbeitsschutz
zu unterstützen. 

Das Ergebnis dieser kontinuierlichen Zusammenarbeit ist
eine Erfolgsgeschichte: In den letzten 10 Jahren ist die
Unfallquote insgesamt um rund 44 % gesunken. Vor die-
sem Hintergrund betrachte ich mit Sorge die derzeitige
Diskussion über die Existenzberechtigung der Berufsge-
nossenschaften. Die prägenden Prinzipien für die gesetz-
liche Unfallversicherung, nämlich Prävention und Rehabi-
litation aus einer Hand anzubieten und beidem den Vor-
rang vor der Entschädigung einzuräumen, stehen zur Dis-
position. Einige Bundesländer haben bereits entsprechen-
de Initiativen ergriffen und wollen den Präventionsauftrag
und die damit zusammen hängende Rechtskompetenz
den Berufsgenossenschaften entziehen.

Es erscheint mir äußerst zweifelhaft, ob die hiermit
verfolgten Absichten der Deregulierung und Entbürokrati-
sierung erreicht werden. Die Preisgabe des „Alles aus 
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Auf gutem Weg

Bei der Lederindustrie-Berufsgenos-
senschaft besteht für den Unterneh-
mer und seinen unentgeltlich mitar-
beitenden Ehegatten eine Unterneh-
merpflichtversicherung.

Die für die Berechnung der Beiträ-
ge und der Geldleistungen geltende
Mindestversicherungssumme beträgt
ab dem 01.01.2004 in den Bundes-
ländern Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen sowie im ehemali-
gen Stadtteil Berlin Ost 19.800,00
EUR, in den Bundesländern Baden-
Württemberg, Bayern, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Schleswig-Hol-

Ulrich Meesmann

einer Hand“-Prinzips würde dazu führen, dass Prävention
künftig auf Sparflamme und nach Kassenlage der Länder
erfolgt und dass durch die Zersplitterung der Zuständig-
keiten Vorschriften und Bürokratie eher zunehmen.

Außerdem würde die Ausschaltung der Selbstverwal-
tung bei der Rechtsetzung bedeuten, dass der so notwen-
dige Sachverstand aus den Betrieben fehlt.

Die Berufsgenossenschaften werden dieser Entwick-
lung mit guten Argumenten entgegentreten. Ihre Unter-
stützung und Ihr Votum für Ihre Lederindustrie-Berufs-
genossenschaft wird unserer gemeinsamen Sache sehr
dienen.

Die Lederindustrie-Berufsgenossenschaft ist auch als
kleinere BG zukunftsfähig. Die erfolgreiche Zusammenar-
beit mit der Papiermacher- und Zucker-Berufsgenossen-
schaft in einer Verwaltungsgemeinschaft zeigt, dass eine
Kooperationsform gefunden wurde, die alle drei Berufs-
genossenschaften befähigt, die bestehenden und zukünf-
tigen Herausforderungen zu bewältigen und optimistisch
nach vorne zu schauen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2004.

Ulrich Meesmann
Hauptgeschäftsführer

Versicherungssummen in der Unternehmerpflicht-
versicherung und freiwilligen Versicherung

stein sowie im ehemaligen Stadtteil 
Berlin West 23.400,00 EUR.

Eine höhere Versicherungssumme bis
zu dem derzeit geltenden Höchstbetrag
von 63.000,00 EUR kann jederzeit bean-
tragt werden.

Auch bei der freiwilligen Versicherung
von Personen, die in Kapital- oder Perso-
nenhandelsgesellschaften regelmäßig wie
Unternehmer selbständig tätig sind (unter-
nehmerähnliche Personen, insbesondere
GmbH-Gesellschafter/Geschäftsführer mit
beherrschender Stellung) gelten für die
Mindestversicherungssumme und den
Höchstbetrag die o.g. Werte.

Weitere Informationen zur Unterneh-
merpflichtversicherung und freiwilligen

Versicherung erhalten Sie in der Mit-
glieds- und Beitragsabteilung unter 
Telefon 0 61 31/7 85-3 64 oder -3 65.
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) hat
die Vorgenehmigung zum Entwurf der BGV A 1 am 27. Mai
2003 – nach Herstellung des Benehmens mit den obersten Ar-
beitsschutzbehörden der Länder – erteilt. Damit war der Weg
frei für Beratungen in jeder einzelnen Berufsgenossenschaft mit
dem Ziel des Erlasses der BGV A 1 durch die Vertreterversamm-
lungen. Das Inkrafttreten der BGV A 1 sollte nach einem Be-
schluss der Mitgliederversammlung des HVBG vom 06. Juni
2003 einheitlich zum 01. Januar 2004 erfolgen. Die Vertreter-
versammlung der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft hat in 
ihrer Sitzung am 12. November 2003 in Mainz diese neue 
BGV A1 erlassen.

Die neue BGV A 1 verdient zu Recht das Etikett „neu“, denn
sie unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von ihren Vor-
gängerinnen.

Konzeption der neuen BGV A 1
Die BGV A 1 wird als zentrale Vorschrift eines neu gestalte-

ten berufsgenossenschaftlichen Vorschriftenwerks die Basisvor-
schrift für die berufsgenossenschaftliche Prävention. Sie stellt die
Grundpflichten von Unternehmern und Versicherten für den 
Arbeitsschutz im berufsgenossenschaftlichen Satzungsrecht dar.
In ihrem Aufbau, ihrer umfassenden Geltung für alle Branchen,
Tätigkeiten, Arbeitsbereiche und Arbeitsverfahren im Zuständig-
keitsbereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften wird sie
dem Anspruch, Grundsätzliches zu regeln, gerecht. Sie enthält
die wesentlichen Bestimmungen über die Organisation des Ar-
beitsschutzes und über die im Betrieb zu treffenden Präventions-
maßnahmen. Eine Konkretisierung dieser Basisvorschrift erfolgt
bedarfsorientiert in speziellen BG-Vorschriften und im BG-Regel-
werk (BG-Regeln, BG-Informationen, sonstige Schriften). Damit
wird die Umsetzung der grundlegenden Präventionsvorschriften
in die betriebliche Praxis erleichtert und den Betrieben können
branchenspezifische sowie an den jeweiligen Arbeitsgefahren
ausgerichtete Handlungsanleitungen gegeben werden. Die BGV
A 1 verzichtet bewusst auf Doppelregelungen, stattdessen ver-
knüpft sie das Satzungsrecht der Berufsgenossenschaften mit
staatlichem Arbeitsschutzrecht durch Inbezugnahme. 

Wesentlicher Inhalt der neuen BGV A 1
Diese Inbezugnahme erfolgt mit § 2 Abs. 1, der den Unter-

nehmer verpflichtet, bei seinen Maßnahmen zur Prävention so-
wohl Unfallverhütungsvorschriften als auch staatliche Arbeits-
schutzvorschriften zu beachten. Die staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften sind in Anlage 1 der BGV A 1 rechtsverbindlich aufge-
führt. Auf diese Weise werden in der BGV A 1 Inhalte des staat-
lichen Arbeitsschutzrechts aufgenommen (in Bezug genommen)
– allerdings beschränkt auf den Präventionsauftrag der Berufsge-
nossenschaften gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) VII. Dies bedeu-
tet: Keine Doppelregelung, sondern eine Rechtsbereinigung von
Teilbereichen des Arbeitsschutzrechts zugunsten der staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften – mit allen Konsequenzen.

Mit der neuen BGV A 1 beginnt auch schrittweise die kon-
krete Rechtsbereinigung des berufsgenossenschaftlichen Vor-
schriftenwerks vor dem Hintergrund der staatlichen Verordnun-
gen und des dazugehörigen Technischen Regelwerks. Als erster

Neue BGV A1 
„Grundsätze der Prävention“

Schritt werden 43 BG-
Vorschriften des sog.
„Maschinenaltbestan-
des“, die bisher schon
im Vorschriftenwerk
separiert waren und
nicht mehr überarbei-
tet wurden, mit § 34
BGV A 1 aufgeho-
ben. Zurzeit über-
prüfen die Berufsge-
nossenschaften,
welche BG-Vorschriften auf
Grund der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, des Techni-
schen Regelwerks und der betrieblichen Gegebenheiten darüber
hinaus ohne Substanzverlust für die Präventionsarbeit aufgeho-
ben werden können. Als Zielstellung gilt weiterhin, dass 10 BG-
Vorschriften ausreichend sein müssten, um den Präventionsauf-
trag der Berufsgenossenschaften sicher zu stellen.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 
Dokumentation, Auskunftspflicht (§ 3)

Mit dem § 3 (Absatz 1 und 2) dieser Vorschrift wird das 
Instrument der Gefährdungsbeurteilung, das den zeitgemäßen 
Präventionsansätzen der EU zu Grunde liegt, auch in das berufs-
genossenschaftliche Vorschriftenwerk integriert. Absatz 3 
verknüpft die Pflicht des Unternehmers zur Gefährdungsbeurtei-
lung mit den ebenfalls im Arbeitsschutzgesetz verankerten
Pflichten zur Dokumentation und Information hinsichtlich 
getroffener Maßnahmen im Betrieb.

Einstieg in den Ausstieg
Die BGV A 1 ist der konsequente Schritt, das Satzungsrecht

im Bereich Prävention mit staatlichem Arbeitsschutzrecht zu
verknüpfen, um damit das Nebeneinander schrittweise in ein
Miteinander zu überführen. Dieser Schritt wird von allen Betei-
ligten, Bund, Ländern, Unfallversicherungsträgern und Sozial-
partnern getragen. Dieser Schritt bedeutet den Einstieg in die
Überwindung des von außen als negativ empfundenen Dua-
lismus bei Rechtsetzung und Überwachung der Betriebe. 
Dieser Schritt ist kein Rückschritt – durch das BGV A 1-Modell
wird die volle Handlungsfähigkeit der berufsgenossenschaft-
lichen Aufsicht auf allen Präventionsfeldern nachhaltig sicherge-
stellt.

Gleichwohl steht die BGV A 1 auch für den Einstieg in den
Ausstieg aus einer langen Tradition – nämlich die ursprünglich
als Teil der Selbstüberwachung der Betriebe verstandene Unfall-
verhütungsarbeit der Berufsgenossenschaften auf knappe, ver-
ständliche, praxisnahe und eigenständige Vorschriften zu grün-
den. Der Gesetzgeber selbst hat der Unfallversicherung die Prin-
zipien der Selbstverwaltung, Selbstüberwachung (durch Beauf-
tragte, später TABen) und autonome Unfallverhütungsvorschrif-
ten verschrieben. Nicht zuletzt diese Selbstständigkeit im Han-
deln, die Orientierung am praktisch Notwendigen und Machba-
ren in der Prävention hat zu den Erfolgen der Unfallversiche-
rung in den vergangenen Jahrzehnten beigetragen. 
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Interview mit Herrn Klaus Kehres, Leiter
der Instandhaltung und Fachkraft für Ar-
beitssicherheit bei Ruf-Bett International in
Rastatt, sowie mit Frau Elke Wagner, externe
Fachkraft für Arbeitssicherheit vom Institut
für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung (IAS)
REDAKTION: Herr Kehres, wie lange sind
Sie schon Fachkraft für Arbeitssicherheit
und wie kamen Sie zu dieser Aufgabe?
KEHRES: Bevor ich 1986 durch die Ge-
schäftsleitung zur Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit bestellt wurde, arbeitete ich mit un-
serer damaligen Fachkraft für Arbeitssicher-
heit, Herrn Dehmer, eng zusammen. Wenn
man viele Jahre mit der Fachkraft für Ar-
beitssicherheit zusammenarbeitet, bekommt
für einen selbst die Sicherheit bei der Arbeit
einen hohen Stellenwert, bedingt durch die
tägliche Arbeit und durch Gespräche. Als
mein Kollege in den Ruhestand ging, hat
man mich für dieses Amt vorgeschlagen. Ich
selbst war auch sehr interessiert an dieser
Aufgabe. Aufgrund meiner sehr umfangrei-
chen Aufgaben als Leiter der Instandhaltung
war mir jedoch klar, dass ich zeitlich die Auf-
gaben der Sicherheitsfachkraft nicht in vol-
lem Umfang wahrnehmen könnte. Aus die-
sem Grund bekamen wir 1999 Unterstützung
durch die externen Sicherheitsingenieure
von der IAS-Stiftung.
REDAKTION: Herr Kehres, wie sind Sie 
eigentlich auf diese verantwortungsvolle
Aufgabe vorbereitet worden?
KEHRES: Vieles habe ich mir schon bei mei-
nem Vorgänger abgeschaut und in Gesprä-
chen mit ihm gelernt. Die Ausbildung zur
Fachkraft für Arbeitssicherheit habe ich bei
der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft er-
folgreich absolviert. Außerdem hat man
nach fast 30 Berufsjahren viele Erfahrungen
gesammelt. Da es auf dem Gebiet der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes immer
wieder Neues gibt, muss man sich ständig
auf dem Laufenden halten und durch Selbst-
studium weiterbilden.
Durch die Zusammenarbeit mit der externen

Sicherheitsfachkräfte stellen sich vor

Vorbild sein,

das Gespräch 

mit den Kollegen

suchen...
Fachkraft entstehen Synergieeffekte. Meine
langjährige Berufserfahrung wird ergänzt
durch die Erfahrungen, die Frau Wagner in
anderen Betrieben sammelt, die uns letzt-
endlich wieder zugute kommen.
REDAKTION: Herr Kehres, worin sehen Sie
Ihre Hauptaufgabe im Team mit Frau Wag-
ner als Fachkraft für Arbeitssicherheit?
KEHRES: Unsere Hauptaufgabe ist es, prä-
ventiv tätig zu werden und die Sicherheit in
unserem Betrieb stetig zu erhöhen. Dazu ge-
ben wir Anregungen und machen Vorschläge
zur Beseitigung oder Verringerung vorhan-
dener Gefährdungen bzw. zur Verbesserung
des Gesundheitsschutzes. Bei regelmäßigen
Rundgängen achten wir auf die Einhaltung
der zur Verhütung von Unfällen, Berufser-
krankungen und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren geltenden Bestimmungen.
Festgestellte Mängel und Verstöße melden
wir und verfolgen sie bis zur Beseitigung. Wir
achten auf das Vorhandensein und die rich-
tige Benutzung der vorgeschriebenen per-
sönlichen Schutzausrüstungen und geben
den Kollegen, wenn es erforderlich wird,
hierzu Hinweise. Neue Mitarbeiter unterstüt-
zen wir besonders bei der Einarbeitung. Na-
türlich stehen wir dem Betriebsleiter mit Rat
und Tat zur Seite, denn als Fachkraft für Ar-
beitssicherheit kennt man die Probleme am
besten.
REDAKTION: Wer unterstützt Sie sonst
noch bei Ihrer Aufgabe?
KEHRES: Da wären zu nennen:
– Die Betriebsärztin, Frau Dr. Jilg-Winter-
gerst, ebenfalls vom Institut für Arbeits- und
Sozialhygiene Stiftung (IAS). Sie berät uns in
Gesundheitsfragen, beteiligt sich an gemein-
samen Betriebsbegehungen, führt Vorsor-
geuntersuchungen, z. B. für Staplerfahrer ,
durch, kümmert sich um die Optimierung von
Bildschirmarbeitsplätzen und die Organisa-
tion von Notfallversorgung und Erste-Hilfe.
– Der Betriebsrat, mit dem eine sehr koope-
rative Zusammenarbeit in allen Fragen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschut-

zes selbstverständlich ist.
– Die Lederindustrie-Berufsgenossenschaft,
die uns in allen Fragen der Arbeitssicherheit
immer kompetent unterstützt hat und auch
weiterhin unterstützen wird. Zum Beispiel
der Technische Aufsichtsbeamte der BG, der
uns bei Betriebsrundgängen immer wieder
gute Hinweise gibt, die in der Vergangenheit
zu vielen Verbesserungen an Maschinen und
Arbeitsplätzen geführt haben.
REDAKTION: Was tun Sie, wenn im Betrieb
Mängel auftreten?
KEHRES: Viele Mängel kann man gleich
selbst abstellen. Wenn z. B. eine Schutzvor-
richtung fehlt, dann lasse ich diese möglichst
sofort in unserer Werkstatt anfertigen. Soll-
ten aber Mängel auftreten, die ich mit den
mir zur Verfügung stehenden Mitteln nicht
abstellen kann, wende ich mich zunächst an
meinen Vorgesetzten. Dabei versuche ich, in
Zusammenarbeit mit Frau Wagner, soweit
erforderlich entsprechende Lösungsvor-
schläge zu unterbreiten. Auch die Betriebs-
ärztin und der Betriebsrat sind meine An-
sprechpartner. Mit ihnen zusammen ist es
bis jetzt immer gelungen, eine Lösung zu fin-
den, Mängel zu beseitigen. In unserer Zu-
sammenarbeit sind formelle Dinge nie wich-
tig, wichtig ist immer das Ergebnis, nämlich
dass die Maßnahme geeignet ist, die Ge-
sundheit der Mitarbeiter zu schützen. Eine
vorbildliche Arbeitssicherheit stellt sich nicht
allein durch Anwendung und Einhaltung von
Vorschriften ein.
REDAKTION: Herr Kehres und Frau Wagner,
als Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben
Sie kein Weisungsrecht, Sie sollen überzeu-
gen. Welche Möglichkeiten bieten sich da?
KEHRES/WAGNER: Das A und O ist: Ein gu-
tes Vorbild sein, das Gespräch mit den Kolle-
gen suchen, erklären, helfen, informieren
und beraten. Wenn ich z. B. sehe, dass Kolle-
gen keine Sicherheitsschuhe benutzen, ob-
wohl diese für eine bestimmte Arbeit erfor-
derlich sind, versuche ich die Kollegen von
der Notwendigkeit zu überzeugen, dass sie
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Sicherheitsschuhe tragen müssen. Es geht schließlich
um ihre Gesundheit. Unfallverhütung ist nur dann er-
folgreich, wenn sie innerhalb der betrieblichen Hierar-
chie glaubwürdig bei der Spitze beginnt und über alle
Ebenen nach unten fortgeführt wird. So ist es auch
selbstverständlich, dass ein Geschäftsführer Schutz-
schuhe trägt, wenn er bestimmte Produktionsbereiche
betreten will.
REDAKTION: Finden regelmäßige Sitzungen des Ar-
beitsschutzausschusses statt?
KEHRES: Natürlich, in den Arbeitsschutzausschuss-
sitzungen sind Sicherheitsbeauftragte der verschiede-
nen Abteilungen, unser Technischer Leiter, die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, die Betriebsärztin und
Vertreter des Betriebsrates zugegen. Solch eine Sit-
zung bietet eine ausgezeichnete Plattform zum Erfah-
rungsaustausch über aktuelle Probleme. Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz ist bei der Firma Ruf-
Bett International nicht losgelöst vom sonstigen be-
trieblichen Handeln, sondern integrativer Bestandteil
der Unternehmenskultur. Wir haben Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz in unseren Unternehmenszie-
len verankert. Auch durch die Teilnahme des Techni-
schen Leiters an der Sitzung des Arbeitsschutzaus-
schusses wird deutlich, dass das Thema bei den Ver-
antwortlichen im Betrieb ernst genommen wird. Nur
so kann man mit der Unterstützung und dem Engage-
ment der Mitarbeiter rechnen.
REDAKTION: Welche Probleme werden dort behan-
delt?
KEHRES: Wir erarbeiten und koordinieren dort z. B.
Regelungen und Maßnahmen für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit. Die Sitzungen des Ar-
beitsschutzausschusses dienen bei uns auch dem Er-
fahrungsaustausch und der Weiterbildung. So haben
wir in unserer letzten Sitzung z. B. über die Einsatz-
möglichkeiten und die Sicherheitsbestimmungen ver-
schiedener Arten von Leitern und über Arbeit unter
Zeitdruck gesprochen. Dies darf auf keinen Fall zu Las-
ten der Sicherheit geschehen. Auch unter Zeitdruck
muss die Sicherheit immer Vorrang haben.
REDAKTION: Was muss ein Vorgesetzter tun, um
Vorbild für die Arbeitssicherheit zu sein?
KEHRES: Er muss dafür sorgen, dass sein Verantwor-
tungsbereich sicher ist und als gutes Vorbild dienen.
Das geschieht durch das Bereitstellen sicherer Anla-
gen, persönlicher Schutzausrüstungen und Optimie-
rung betrieblicher Abläufe. Er muss ständig darauf
achten, dass z. B. Maschinen in einem sicheren Zu-
stand bleiben und dass seine Anweisungen befolgt
werden. Der Schlüssel zur Vermeidung von Unfällen
liegt im Erkennen von unsicheren Handlungen und
Zuständen, also schon im Vorfeld des Unfallgesche-
hens. Dieses Erkennen mutet man in erster Linie dem
Vorgesetzten zu. Es ist ein Führungsgrundsatz, dass
ein Mitarbeiter in gleichem Maße aufmerksam und si-
cherheitsbewusst die Arbeit verrichtet, wie sein Vorge-
setzter diesen Eigenschaften Wichtigkeit beimisst.
REDAKTION: Herr Kehres und Frau Wagner, Sie ha-
ben eine sehr interessante und verantwortungsvolle
Tätigkeit. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Georg Wörsdörfer von der Redaktion „Sicher-
heit am Arbeitsplatz“.

Abb. 1
Jetzt weniger

schweres Heben
und Tragen.

An der Verpa-
ckungsstation

werden die 
Betten mittels

einer Hebevor-
richtung 

automatisch
verpackt.

Abb. 2
Näharbeitsplatz
nach ergonomi-
schen Gesichts-
punkten.
Der gesamte 
Arbeitsplatz ist
mehrfach 
verstellbar. 
Somit kann im
Stehen oder 
Sitzen gearbeitet
werden.

Abb. 3
Montagearbeitsplätze er-
gonomisch umgestaltet.

Die Teile werden in 
geneigten Behältern be-
reitgehalten, selbständi-
ges Nachrutschen wird
gewährleistet und das

Greifen erleichtert.
Um Stolpergefahren

durch im Verkehrsbe-
reich liegende Schläuche
zu vermeiden, sind diese
unter dem Tisch an einer

Stange horizontal ver-
schiebbar befestigt.

Abb. 4
Bohrmaschine, bei
der alle Gefahren-
stellen durch
Schutzgehäuse
gesichert wurden.
Mittels einer Vor-
richtung wird die
Zufuhr der zu be-
arbeitenden Werk-
stücke vereinfacht.
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AUS UNFÄLLEN LERNEN

Ungeeigneter Arbeitsplatz
Am Unfalltag hatten zwei
Raumausstatter den Auftrag,
an einem Altbau einen Außen-
rollladen zu montieren. Um
den Rollladengurt anzubrin-
gen, musste die Außenmauer
durchbohrt werden. Dazu
stand einer der Raumausstatter
auf einer 3-fach-Schiebeleiter
in einer Höhe von ca. 2 m. Die
Leiter hatte er auf trockenem
festem Untergrund (gepflaster-
ter Gehweg) aufgestellt. Nach
seinen eigenen Angaben stand
die Leiter im richtigen Anstell-
winkel. Auch hatte er die Ar-
beitshöhe auf der Leiter so ge-
wählt, dass er die Bohrmaschi-
ne (26 mm Bohrer) während
des gesamten Bohrvorganges
durch die ca. 50 cm dicke
Mauer bequem führen konnte.
Als er die Mauer fast durch-
bohrt hatte, stieß er auf eine
Holzwand, in der sich die Spit-
ze des Bohrers verhakte. Die
Maschine schlug ihm aus der

In einem Betrieb sollte eine
Lagerarbeiterin für einen Kun-
den Plastikteile zusammenstel-
len. Dazu musste sie einen
Karton mit Ware aus der zwei-
ten Ebene eines Schwerlastre-
gals entnehmen. Um an dieses
Fach heranzukommen, benutz-
te sie eine Anlegeleiter aus
Aluminium von ca. 3 m Länge.
Da die Ware auf dem Regal
nicht im Griffbereich lag, beug-
te sie sich seitlich über die Lei-
ter. Plötzlich rutschte die Lei-
ter zur Seite weg und die Frau
stürzte mit der Leiter zu Bo-
den.

Bei der Unfalluntersuchung
wurde später festgestellt, dass
beim Anstellen der Leiter ohne

Gefährdungs-
beurteilung 
für Leitern

Leitern sind als Hilfsmittel für
einfache Tätigkeiten nicht mehr
wegzudenken. Es gibt sie in den
verschiedensten Bauarten und Aus-
führungen. Während technisches
Versagen auf Grund von Konstruk-
tions- oder Fertigungsfehlern sehr
selten geworden ist, hängt die Si-
cherheit neben der Wahl des geeig-
neten Leitertyps besonders vom Zu-
stand und einem verantwortungs-
vollen Umgang mit der Leiter ab. 

Wer eine Leiter benutzt, sollte
vorher nicht nur deren sicherheits-
technischen Zustand überprüfen,
sondern eine Gefährdungsbeurtei-
lung nach § 5 des Arbeitsschutzge-
setzes und § 3 „Gefährdungsbeur-
teilung“ der neuen Betriebssicher-
heitsverordnung in Verbindung mit
Anhang 2 durchführen. Insbeson-
dere der Abs. 5 dieses Anhangs
stellt Bedingungen für die Benut-
zung einer Leiter, die in der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigt
werden müssen. Dabei ist nach der
Betriebssicherheitsverordnung ins-
besondere die Wechselwirkung der
Arbeitsmittel untereinander, d. h.
die Wechselwirkung zwischen Lei-
ter und der auszuführenden Tätig-
keit, zu berücksichtigen.

Bei der so erstellten Gefähr-
dungsbeurteilung kommt man 
häufig zu der Erkenntnis, dass eine
LEITER für den vorgesehenen 
Einsatz nicht geeignet ist und nach
einer Alternative gesucht werden
muss.

Ein Großteil der Unfälle – wie
oben geschildert – ist nicht darauf
zurückzuführen, dass das Arbeits-
mittel Leiter versagt, sondern dass
sie für die vorgesehene Tätigkeit
nicht geeignet war.

Hand und dabei verlor er das
Gleichgewicht. Um nicht nach
hinten von der Leiter zu fallen,
sprang der Mann ab und land-
ete mit den Fersen auf dem
Pflaster des Gehweges. Dabei
zog er sich am Fuß komplizier-
te Brüche zu.

Ursache für den Unfall war
die Verwendung einer Anlege-
leiter als Arbeitsplatz. Der ver-
wendete Bohrhammer hatte
zwar zusammen mit dem ein-
gesetzten Bohrer nur ein Ge-
wicht von ca. 5 kg, die Ma-
schine musste jedoch wegen
ihrer Größe und des erforder-
lichen Kraftaufwandes beim
Bohren mit zwei Händen be-
dient werden. Für diese Arbei-
ten hätte deshalb z. B. eine
Hubarbeitsbühne oder ein Ge-
rüst zum Einsatz kommen
müssen. Entsprechende Ein-
richtungen werden jedoch sel-
ten zum Privat-Kunden im
Kleintransporter mitgeführt. 

Ungeeignete Leiter
Sicherung ein falscher Anstell-
winkel gewählt worden war.
Diese Tatsache und die seitli-
che Gewichtsverlagerung führ-
ten dazu, dass die Leiter ins
Rutschen kam. An der Leiter
selbst wurden keine Mängel
festgestellt.

Unfälle wie der oben be-
schriebene können beim Ein-
satz von einfachen Anlegelei-
tern ohne zusätzliche Siche-
rungen an Regalen niemals
vollkommen ausgeschlossen
werden. Deshalb sollte man an
Regalen stets nur Stufenanlege-
leitern mit Einhänge-, Einhak-
oder Aufsetzvorrichtungen ver-
wenden.
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an der Fortbildung für 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Mitarbeiter informieren sich über Arbeitssicherheit

Workshop „Gefährdungsbeurteilung“

Auf reges Interesse bei Mitar-
beitern unterschiedlicher Freu-
denberg-Gesellschaften ist Mit-
te September die Hausmesse
zur Arbeitssicherheit der Freu-

Die bisher durchgeführten Fortbil-
dungsveranstaltungen für Fachkräfte
für Arbeitssicherheit fanden eine so
große Nachfrage, dass wir uns ent-
schlossen haben, im kommenden Jahr
nochmals zwei Veranstaltungen anzu-
bieten. Die Inhalte entsprechen den
bisherigen – siehe Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt Nr. 3/2003 Seite 7
– mit dem aktuellen Schwerpunktthe-
ma „Betriebssicherheitsverordnung“.

Wir haben folgende Termine vorgese-
hen:

01.03. bis 03.03.2004

08.03. bis 10.03.2004

Die bereits für Veranstaltungen in
2003 angemeldeten Personen werden
wir automatisch für die Veranstaltun-
gen in 2004 berücksichtigen.

Sollten Sie noch Interesse haben, mel-
den Sie sich bitte umgehend unter der
FAX-Nr. 0 61 31/78 55 66 bzw. telefo-
nisch unter der Nr. 06131/785576 an.

In der Bundesfachschule für das Raumaus-
stattende Handwerk in Oldenburg wurde
kürzlich der erste Workshop zum Thema
„Gefährdungsbeurteilung“ durchgeführt.
Die Teilnehmer kehrten mit unterschied-
lichen Erwartungen auf die Schulbank zu-
rück: Die meisten wollten vor allem erfah-
ren, wie man systematisch Fehlerquellen
erkennen und abstellen kann, bevor Scha-
densfälle auftreten und Tipps für das Er-
kennen von Gefährdungen erhalten.

In den Räumlichkeiten der Bundesfach-
schule existiert eine Lehrwerkstatt, in der
beispielhaft mit den Teilnehmern Gefähr-
dungsbeurteilungen im Bereich Polsterei
und Dekoration durchgeführt wurden.
Nach einigen grundsätz-
lichen Erläuterungen berei-
tete es den Unternehmern,
die sich hier zusammenge-
funden hatten, keine Pro-
bleme, die Beurteilungen
an den Arbeitsplätzen in
der Lehrwerkstatt zu ana-
lysieren. Somit bestand am
Ende des Nachmittags kein
Zweifel mehr daran, dass
jeder Unternehmer diese
Gefährdungsbeurteilungen
mit der dazugehörigen Do-

denberg Service KG (FSE) ge-
stoßen. Drei Tage lang konn-
ten sich die Mitarbeiter über
Themen rund um das sichere
Arbeiten informieren.

Die FSE präsen-
tierte beispielsweise
ihren Service zum
Prüfen elektrischer
Geräte und Anla-
gen, informierte
über „We all take
care“ (eine be-
triebsinterne Kam-
pagne für Arbeitssi-
cherheit) und stell-
te Projekte vor, die
im Rahmen der
unternehmenswei-
ten Sicherheitsiniti-
ative erarbeitet
wurden. Interes-
sierte Mitarbeiter

konnten sich am Stand des Ar-
beitsmedizinischen Dienstes
Blutzucker und Blutdruck mes-
sen lassen.

Externes Know-how brach-
te u. a. die Lederindustrie-Be-
rufsgenossenschaft aus Mainz
ein. Im Mittelpunkt stand da-
bei die Aktion „Sicherer Auf-
tritt“, die darauf abzielt, Stol-
per-, Rutsch- und Sturzunfälle
(SRS) zu vermeiden. Ein wich-
tiges Thema im Angesicht des-
sen, dass jeder fünfte Arbeits-
unfall auf SRS zurückzuführen
ist. 

Beim Gewinnspiel der Be-
rufsgenossenschaft durften sich
neun Mitarbeiter über attrakti-
ve Preise, darunter ein Fahrsi-
cherheitstraining, freuen.

Die Hausmesse war Be-
standteil der Wochen der Ar-

Stand der Berufsgenossenschaft auf der
Hausmesse zur Arbeitssicherheit der 
Freudenberg Service KG (FSE).

beitssicherheit, mit denen die
FSE ihre Mitarbeiter für den
Arbeitsschutz sensibilisiert und
aktiviert. Ziel der Aktion ist,
die Anzahl der Arbeitsunfälle
weiter zu senken. Hp

Großes Interesse
kumentation auch vor Ort in seinem Be-
trieb problemlos durchführen kann.

Da ausschließlich Unternehmer teilnah-
men, die das Unternehmermodell als Be-
treuungsform gewählt haben, wurde allen
dieser Workshop als Fortbildungsmaßnah-
me anerkannt, die im Rahmen des Unter-
nehmermodells gefordert wird.

Die positiven Reaktionen der Teilneh-
mer auf den Workshop haben uns veran-
lasst, auch für das nächste Jahr Seminare
zu diesem und zu anderen Themen an ver-
schiedenen Veranstaltungsorten anzubie-
ten. Wir werden die betreffenden Unter-
nehmer hierzu rechtzeitig regional einla-
den. La

Erarbeitung der Dokumentation zur Gefährdungsbeurteilung



Beim ersten Wintereinbruch herrscht
meist das reine Chaos auf Deutschlands
Straßen. Ein Grund: Viele Verkehrsteil-
nehmer rüsten ihre Fahrzeuge zu spät
auf Winterreifen um. Der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) und die ge-
werblichen Berufsgenossenschaften
empfehlen, frühzeitig die Sommerreifen
einzumotten und geben Tipps, was bei
der Winterbereifung zu beachten ist.

Winterreifen bieten bei Eis und Schnee
entscheidende Vorteile. Sie unterschei-
den sich in ihren Laufeigenschaften we-
sentlich von Sommerreifen. Die Gummi-
mischung macht’s: Das Profil von Win-
terreifen ist weicher und kann somit
auch bei tiefen Temperaturen Matsch
und Schnee besser verdrängen. Traktion
und Spurtreue werden dadurch auf sol-
chen Untergründen deutlich erhöht. Ihre
Lauffläche weist viele kleine Quer- und
Längsrillen auf. So können sich Schnee
und Matsch nicht festsetzen. Wer mit
Sommerreifen auf winterlichen Straßen
unterwegs ist, provoziert Unfälle.

Haben die Reifen weniger als vier
Millimeter Restprofil, sollte ebenfalls ein
neuer Satz angeschafft werden. Wenn
Winterreifen diese Grenze unterschrei-
ten, verringert sich die Haftung auf
Schnee und Eis spürbar. Eine simple, aber
sichere Methode, die Profiltiefe eines
Reifens zu messen, ist der „Münz-Check“.
Viele Fahrer waren es gewohnt, mit der
guten alten Mark das Profil ihrer Reifen
zu überprüfen. Auch der Euro eignet sich
hervorragend zum Profilmessen: Zeigt
sich die goldfarbene Umrandung eines 1
Euro Münzstücks ganz oder wird sie nur
knapp vom Gummiprofil verdeckt, ist die
4-Millimeter-Grenze längst unterschrit-
ten, und die alten Winterreifen sollten
ausgetauscht werden.

Die richtigen Reifen – und der Winter kann kommen


